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GZ: 05/2024 
Ggst.: Protokoll über die Gemeinderatssitzung  

vom 25. September 2024 
 
 

P R O T O K O L L 
 

über die Gemeinderatssitzung vom 25. September 2024 mit dem Beginn um 19.00 
Uhr im Sitzungssaal der Marktgemeinde Halbenrain in Halbenrain 220, 8492 
Halbenrain. 
 
Anwesend: 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher, Vizebürgermeister Stacher Thomas BA MA 
MA und Gemeindekassier Grafoner Georg. 
 
Die Gemeinderäte: 
Eibl Patrick, Fischer Ingrid, Fischer Markus, Hasenhüttl-Posch Andrea, Jauschowetz 
Amina, Palz Wolfgang, Schnel Martin, Schober Gerlinde, Tomory Balazs und Zwanzger 
Oliver. 
 
Ortsvorsteher: 
- 
 
Abwesend: 
Gemeinderäte Kern Helmut und Tschiggerl Harald, Ortsvorsteher Seidl Josef alle 
entschuldigt.  
 
Die Gemeindebediensteten:  
Gerhard Kern 
 
Tagesordnung: 
 
1.) Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit.  

 
2.) Fragestunde. 

 
3.) Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 
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2024. 
 

4.) Beratung und Beschlussfassung über die Nachbesetzung eines Vertreters in den 
Wasserverband Drauchenbach. 
 

5.) Beratung und Beschlussfassung über die Auszahlung des „Jagdpachtschillings“ 
für das Jagdjahr 2024/2025 an die Grundeigentümer. 

 
6.) Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung eines Betriebsstatuts für den 

Regiebetrieb Wasserversorgung der Marktgemeinde Halbenrain gemäß § 71 
Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967. 

 
7.) Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung eines Betriebsstatuts für den 

Regiebetrieb Müllbeseitigung der Marktgemeinde Halbenrain gemäß § 71 Abs. 3 
Steiermärkische Gemeindeordnung 1967. 

 
8.) Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung eines Betriebsstatuts für den 

Regiebetrieb Abwasserbeseitigung der Marktgemeinde Halbenrain gemäß § 71 
Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967. 

 
9.) Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung eines Betriebsstatuts für den 

Regiebetrieb Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 
der Marktgemeinde Halbenrain gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkische 
Gemeindeordnung 1967. 

 
10.) Beratung und Beschlussfassung über die Weitergewährung der Wohnbeihilfe 

der Marktgemeinde Halbenrain an die Mieter der Wohnhäuser Halbenrain 180 
und 185. 

 
11.) Beratung und Beschlussfassung über die Verordnung zur grundbücherlichen 

Durchführung der katastralen Schlussvermessung der Anlage B066 „KVA 
Oberpurkla“ – KG 66325 Oberpurkla. 
 

12.) Beratung und Beschlussfassung über die Herstellung der Grundbuchsordnung 
gemäß Sonderbestimmungen für die Verbücherung von Straßen-, Weg-, 
Eisenbahn- und Wasserbauanlagen gemäß § 15 Liegenschaftsteilungsgesetz. 

 
13.) Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines 

Dienstbarkeitsvertrages in der KG Dietzen beim Pumpwerk „Reindl“. 
 

14.) Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Nutzungsvertrages in 
der KG Unterpurkla Grundstück-Nr. 590/4. 

 
15.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Mietwohnung Nr. 5 bei 
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der Stiege 2 im Wohnhaus Halbenrain 185. 
 

16.) Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung eines Verkehrsplaners 
für die Verlegung des Geh- und Radweges an der B 69 im Ortszentrum 
Halbenrain. 

 
17.) Beratung und Beschlussfassung über die Unterschreitung eines Grenzabstandes 

bei einem Bauverfahren in der KG Unterpurkla. 
 

18.) Beratung und Beschlussfassung über die Unterschreitung eines Grenzabstandes 
bei einem Bauverfahren in der KG Dietzen. 

 
19.) Beratung und Beschlussfassung über die Verordnung der Kanalabgabenordnung 

der Marktgemeinde Halbenrain. 
 

20.) Beratung und Beschlussfassung über die Verordnung der Müllabfuhrordnung 
der Marktgemeinde Halbenrain. 

 
21.) Beratung und Beschlussfassung über die Verordnung der 

Wassergebührenordnung der Marktgemeinde Halbenrain. 
 

22.) Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Stromliefervertrages 
für die Anlagen der Marktgemeinde Halbenrain. 

 
23.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines Darlehens für die 

Erweiterung der Wasserversorgungsanlage BA 10 Donnersdorf mit 
Zusatzarbeiten. 

 
Aufgrund des Dringlichkeitsantrages von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
wurde ein neuer Punkt mit der einstimmigen Zustimmung des Gemeinderates in die 
Tagesordnung aufgenommen. Die bisherigen Tagesordnungspunkte 24.) bis 29.) 
wurden als Tagesordnungspunkte 25.) bis 30.) festgelegt. 
 
24.) Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Darlehensvertrag 

WVA BA 10 Donnersdorf. 
 

25.) Beratung und Beschlussfassung über die Umbuchung von € 233.547,16 von 
Rücklage Kanal 1 (ZW 19) auf Rücklage Kanal (ZW 18) RB Sparbuch AT80 3831 
2000 3607 2908 aufgrund der Auflösung RB Sparbuch AT19 3812 8000 3006 
9074 Kanal 1 (ZW 19) und der Zusammenführung der Rücklagen. 

 
26.) Beratung und Beschlussfassung über die Rücklagenzuführung von € 87.224,00 

aufgrund des Zuschusses vom Land Steiermark „Zukunftsfonds 
Elementarpädagogik“ Auf die Rücklage Elementarpädagogik (ZW 26) RB 
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Sparbuch AT 83 3831 2000 3608 0711. 
 

27.) Beratung und Beschlussfassung über die Besorgung einzelner Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches auf dem Gebiet der örtlichen Baupolizei auf 
staatliche Behörden des Landes gemäß § 40 Abs. 5 des Stmk. Gemeindeordnung 
1967. 

 
28.) Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag 2024 der 

Marktgemeinde Halbenrain. 
 

29.) Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum mittelfristigen 
Finanzplan 2025 bis 2028 der Marktgemeinde Halbenrain. 

 
30.) Berichte. 

 
Erledigung 

 
zu Punkt 1) 
Der Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher eröffnet die Sitzung, begrüßt die 
anwesenden Gemeinderäte und Gemeinderätinnen und stellt die ordnungsgemäße 
Einberufung fest. Auf Grund der Anzahl der anwesenden Gemeinderäte und 
Gemeinderätinnen ist die Beschlussfähigkeit gegeben. 
 
zu Punkt 2.1) 
Gemeinderätin Jauschowetz Amina fragt an, ob es nicht möglich wäre den 
Sommerkindergarten zu verlängern. Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher informiert 
den Gemeinderat, dass er bereits mit der Regionalleiterin von KIB3 Yvonne Brade 
Kontakt aufgenommen hat, um die Möglichkeiten für einen längeren Saisonbetrieb zu 
prüfen. Die Finanzierung sowie das Betreuungsmodell werden in der kommenden 
Kindergartenausschusssitzung behandelt. 
 
zu Punkt 2.2) 
Gemeinderat Tomory Balazs fragt an, ob es nicht möglich wäre, im Ortsgebiet 
Unterpurkla eine 30iger – Beschränkung zu verordnen, da die Fahrzeuge dort mit 
überhöhter Geschwindigkeit verkehren. Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
berichtet, dass das Subjektive Gefühl von Geschwindigkeit meist ein anderes ist als 
die Tatsächliche Fahrzeuggeschwindigkeit. Zur Prüfung der Sachlage wird vom 
Außendienst der Marktgemeinde die Mobile Geschwindigkeitsmessung in 
Unterpurkla positioniert und Gemeinderat Tomory Balazs die Ergebnisse übermittelt. 
 
zu Punkt 2.3) 
Gemeinderat Tomory Balazs fragt nach, wann der Totengraben in der KG Unterpurkla 
geputzt wird. Gemeindekassier Georg Grafoner berichtet, dass er bereits mit dem 
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betroffenen Grundeigentümer Kontakt aufgenommen hat und sich um die Sache 
annehmen wird. 
 
zu Punkt 2.4) 
Gemeinderätin Schober Gerlinde erkundigt sich über den derzeitigen Stand beim 
geplanten Reduktionsbecken in Halbenrain am Drauchenbach. Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher erklärt, dass diesbezüglich die Zuständigkeit beim Wasserverband 
Drauchenbach liegt. 
 
zu Punkt 2.5) 
Gemeinderätin Schober Gerlinde stellt die Anfrage, wie es mit einen Sitzungsplan für 
Gemeinderatsitzungen aussieht. Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, 
dass dieses Thema in den Gemeinderatssitzungen der letzten Jahre bereits mehrmals 
behandelt wurde und das Thema abgeschlossen ist. Er bittet die Gemeinderätin 
darum die Protokolle der jeweiligen Sitzungen zu studieren, um die Hintergründe zu 
kennen. 
 
zu Punkt 2.6) 
Gemeinderätin Hasenhüttl-Posch Andrea fragt wegen einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung im Ortsgebiet Donnersdorf an. Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher erklärt, wie bei der Anfrage von Gemeinderat Tomory Balazs, dass 
das Subjektive Gefühl von Geschwindigkeit meist ein anderes ist als die Tatsächliche 
Fahrzeuggeschwindigkeit. Zur Prüfung der Sachlage wird vom Außendienst der 
Marktgemeinde die Mobile Geschwindigkeitsmessung in Donnersdorf positioniert. 
 
zu Punkt 2.6) 
Gemeinderätin Hasenhüttl-Posch Andrea ersucht, dass auf Grund der 
Grünschnittablagerungen beim „Poschweg“ in der KG Donnersdorf im Frühjahr in den 
Gemeindemedien auf ein Verbot hingewiesen werden soll. 
 
zu Punkt 3) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher den 
einstimmigen Beschluss gefasst, dass auf die Verlesung des Sitzungsprotokolls vom 
25. Juni 2024 verzichtet wird. Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister 
Ing. Raphael Scheucher das Protokoll einstimmig genehmigt und es wurde vom 
Schriftführer unterschrieben. 
 
zu Punkt 4) 
Auf Grund des Ausscheidens von Maximilian Tschiggerl aus dem Wasserverband 
Drauchenbach wurde über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher vom 
Gemeinderat einstimmig Vizebürgermeister Thomas Stacher BA MA MA zum 
Vertreter der Marktgemeinde Halbenrain in den Wasserverband Drauchenbach 
bestellt. Als Ersatzvertreter wurde GR Wolfgang Palz nominiert. 
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zu Punkt 5) 
Nach eingehender Beratung hat der Gemeinderat über Antrag von Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, dass der Jagdpachtschilling für das 
Jagdjahr 2024/2025 in der Zeit vom 30. September 2024 bis einschließlich 11. 
November 2024 an die Grundbesitzer des Gemeindejagdgebietes ausbezahlt wird.  
 
zu Punkt 6) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig nachstehendes Betriebsstatut für den Regiebetrieb Wasserversorgung der 
Marktgemeinde Halbenrain gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 
1967 beschlossen: 
 

Betriebsstatut für einen Regiebetrieb 
gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 

Die Marktgemeinde Halbenrain hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.09.2024 (GZ: 
05/2024) den Beschluss gefasst, die wirtschaftliche Unternehmung 
(Wasserversorgung der Marktgemeinde Halbenrain) in Form eines Regiebetriebes 
gemäß § 71 Abs. 3 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 19867, LGBL. Nr. 
115/1967 idF LGBl. Nr. 43/2024 (in der Folge kurz: GemO) zu führen.  

Mit diesem Betriebsstatut wird der Regiebetrieb der Marktgemeinde Halbenrain 
„Wasserversorgung“ errichtet, der keine eigenen Rechtspersönlichkeit hat.  

§ 1 

Regiebetrieb Wasserversorgung der Marktgemeinde Halbenrain 

(1) Die Wasserversorgung wird als Regiebetrieb gemäß § 71 Abs. 3 GemO 1967 
eingerichtet und nach den übrigen Bestimmungen der Stmk. GemO 1967 
sowie der Steiermärkischen Gemeindehaushaltsverordnung und nach diesem 
Statut geführt.  

(2) Der Regiebetrieb ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit unter Beachtung des Ziels der Transparenz, Vergleichbarkeit 
und Nachvollziehbarkeit sowie nach den sonstigen jeweils für diesen Betrieb 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen zu führen. Der Betrieb 
ist Teil des Gemeindevermögens, wobei das dem Betrieb gewidmete 
Gemeindevermögen gesondert veranschlagt, verbucht und im 
Rechnungsabschluss der Gemeinde dargestellt wird (Sondervermögen der 
Gemeinde).  

§ 2 

Aufgaben, Zweck 

Aufgaben und Zweck dieses Betriebes sind die zu erbringenden Leistungen mit dem 
Ziel, durch die in diesem Betriebsstatut festgelegten organisatorischen Maßnahmen 
eine auf Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung ausgerichtete Betriebsführung im 
Rahmen der Haushalts- und Finanzierungsvorgaben anzustreben. 
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§ 3 

Organe 

Die Verwaltung des Betriebes obliegt folgenden Organen: 

1. dem Gemeinderat 

2. dem Gemeindevorstand (allenfalls Verwaltungsausschuss) 

3. dem Bürgermeister.  

§ 4 

Der Gemeinderat 

 

Dem Gemeinderat obliegen nach § 43 Abs. 1 der Stmk. Gemeindeordnung alle in den 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallende Angelegenheiten, soweit sie nicht 
ausdrücklich anderen Organen der Gemeinde vorbehalten sind. Die Bestimmung des 
§ 43 Abs. 2 leg. cit. zur verordnungsmäßigen Übertragung bestimmter Aufgaben an 
den Gemeindevorstand wird hiedurch nicht berührt.  

§ 5 

Der Gemeindevorstand (allenfalls Verwaltungsausschuss) 

 

Dem Gemeindevorstand obliegen die nach § 44 leg. cit. sowie jene mittel 
Übertragungsverordnung gemäß § 43 Abs. 2 leg. cit. allenfalls zugewiesenen 
Aufgaben. Sinngemäße Aufgaben können einem allenfalls gemäß § 28 
Gemeindeordnung 1967 bestellten Verwaltungsausschuss zufallen. 

§ 6 

Der Bürgermeister 

Dem Bürgermeister obliegen die nach § 45 leg. cit. zugewiesenen Aufgaben. Sofern er 
jedoch die Funktionen des Betriebsleiters (siehe § 7 dieser Satzung) aufgrund des 
Gemeinderatsbeschlusses über diese Satzung nicht selbst ausübt, geht die sich auf 
den Betrieb und die Leitung des Betriebes beziehenden Befugnisse der laufenden 
Verwaltung des Regiebetriebes auf den Betriebsleiter über. 

§ 7 

Der Betriebsleiter 

Der Betriebsleiter hat weitgehende Entscheidungsfreiheiten im operativen Bereich 
(laufende Verwaltung). Insbesondere obliegen ihm:  

1. die selbständige und verantwortliche Leitung des Betriebes im Rahmen der 
laufenden Verwaltung, wobei die Zuständigkeiten des Gemeinderates, des 
Gemeindevorstandes und des Bürgermeisters zu beachten sind;  
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2. die Planung und Durchführung aller Maßnahmen, die zur Erreichung der im 
Statut festgelegten Ziele hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung 
erforderlich sind, im Rahmen der Beschlüsse der zuständigen 
Gemeindeorgane;  

3. die regelmäßige sowie im Anlassfall erforderliche Berichterstattung an den 
Bürgermeister in Angelegenheiten des Betriebes;  

4. die Vertretung des Betriebes nach außen, wenn er vom Bürgermeisters hiezu 
bevollmächtigt wird;  

5. die Erstellung der für den Wirtschaftsplan und den Rechnungsabschluss 
erforderlichen Unterlagen des Betriebes, weiters der Kosten- und 
Leistungsrechnung sowie deren rechtzeitige Vorlage an den Bürgermeister und 
in weiterer Folge an die zur Beschlussfassung vorgesehenen Organe;  

6. die Erstellung von Berichten über die wirtschaftliche und technische 
Entwicklung (z.B. Qualitätsindikatoren) des Betriebes an den Bürgermeister.  

Sofern dem Regiebetrieb in dieser Angelegenheit kein sonstiges zur fachlichen 
Unterstützung des Betriebsleiters geeignetes Personal zur Verfügung steht, kann sich 
dieser der sonstigen Verwaltung im Einvernehmen mit den zuständigen 
Gemeindeorganen bedienen. 

§ 8 

Haushalt 

Die Mittelbaufbringungen und die Mittelverwendungen des Regiebetriebs sind im 
Gesamthaushalt der Gemeinde auf Basis der VRV 2015 mit eigenem Ansatz zu 
veranschlagen und im Rechnungsabschluss der Gemeinde darzustellen. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Betriebsstatut tritt mit 26.09.2024 in Kraft. 
 
zu Punkt 7) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig nachstehendes Betriebsstatut für den Regiebetrieb Müllbeseitigung der 
Marktgemeinde Halbenrain gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 
1967 beschlossen: 

Betriebsstatut für einen Regiebetrieb 
gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 

Die Marktgemeinde Halbenrain hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.09.2024 (GZ: 
05/2024) den Beschluss gefasst, die wirtschaftliche Unternehmung (Müllbeseitigung 
der Marktgemeinde Halbenrain) in Form eines Regiebetriebes gemäß § 71 Abs. 3 der 
Steiermärkischen Gemeindeordnung 19867, LGBL. Nr. 115/1967 idF LGBl. Nr. 
43/2024 (in der Folge kurz: GemO) zu führen.  
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Mit diesem Betriebsstatut wird der Regiebetrieb der Marktgemeinde Halbenrain 
„Müllbeseitigung“ errichtet, der keine eigenen Rechtspersönlichkeit hat.  

§ 1 

Regiebetrieb Müllbeseitigung der Marktgemeinde Halbenrain 

(3) Die Müllbeseitigung wird als Regiebetrieb gemäß § 71 Abs. 3 GemO 1967 
eingerichtet und nach den übrigen Bestimmungen der Stmk. GemO 1967 
sowie der Steiermärkischen Gemeindehaushaltsverordnung und nach diesem 
Statut geführt.  

(4) Der Regiebetrieb ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit unter Beachtung des Ziels der Transparenz, Vergleichbarkeit 
und Nachvollziehbarkeit sowie nach den sonstigen jeweils für diesen Betrieb 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen zu führen. Der Betrieb 
ist Teil des Gemeindevermögens, wobei das dem Betrieb gewidmete 
Gemeindevermögen gesondert veranschlagt, verbucht und im 
Rechnungsabschluss der Gemeinde dargestellt wird (Sondervermögen der 
Gemeinde).  

§ 2 

Aufgaben, Zweck 

Aufgaben und Zweck dieses Betriebes sind die zu erbringenden Leistungen mit dem 
Ziel, durch die in diesem Betriebsstatut festgelegten organisatorischen Maßnahmen 
eine auf Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung ausgerichtete Betriebsführung im 
Rahmen der Haushalts- und Finanzierungsvorgaben anzustreben. 

§ 3 

Organe 

Die Verwaltung des Betriebes obliegt folgenden Organen: 

4. dem Gemeinderat 

5. dem Gemeindevorstand (allenfalls Verwaltungsausschuss) 

6. dem Bürgermeister.  

§ 4 

Der Gemeinderat 

Dem Gemeinderat obliegen nach § 43 Abs. 1 der Stmk. Gemeindeordnung alle in den 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallende Angelegenheiten, soweit sie nicht 
ausdrücklich anderen Organen der Gemeinde vorbehalten sind. Die Bestimmung des 
§ 43 Abs. 2 leg. cit. zur verordnungsmäßigen Übertragung bestimmter Aufgaben an 
den Gemeindevorstand wird hiedurch nicht berührt.  

§ 5 

Der Gemeindevorstand (allenfalls Verwaltungsausschuss) 
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Dem Gemeindevorstand obliegen die nach § 44 leg. cit. sowie jene mittel 
Übertragungsverordnung gemäß § 43 Abs. 2 leg. cit. allenfalls zugewiesenen 
Aufgaben. Sinngemäße Aufgaben können einem allenfalls gemäß § 28 
Gemeindeordnung 1967 bestellten Verwaltungsausschuss zufallen. 

§ 6 

Der Bürgermeister 

Dem Bürgermeister obliegen die nach § 45 leg. cit. zugewiesenen Aufgaben. Sofern er 
jedoch die Funktionen des Betriebsleiters (siehe § 7 dieser Satzung) aufgrund des 
Gemeinderatsbeschlusses über diese Satzung nicht selbst ausübt, geht die sich auf 
den Betrieb und die Leitung des Betriebes beziehenden Befugnisse der laufenden 
Verwaltung des Regiebetriebes auf den Betriebsleiter über. 

§ 7 

Der Betriebsleiter 

Der Betriebsleiter hat weitgehende Entscheidungsfreiheiten im operativen Bereich 
(laufende Verwaltung). Insbesondere obliegen ihm:  

7. die selbständige und verantwortliche Leitung des Betriebes im Rahmen der 
laufenden Verwaltung, wobei die Zuständigkeiten des Gemeinderates, des 
Gemeindevorstandes und des Bürgermeisters zu beachten sind;  

8. die Planung und Durchführung aller Maßnahmen, die zur Erreichung der im 
Statut festgelegten Ziele hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung 
erforderlich sind, im Rahmen der Beschlüsse der zuständigen 
Gemeindeorgane;  

9. die regelmäßige sowie im Anlassfall erforderliche Berichterstattung an den 
Bürgermeister in Angelegenheiten des Betriebes;  

10. die Vertretung des Betriebes nach außen, wenn er vom Bürgermeisters hiezu 
bevollmächtigt wird;  

11. die Erstellung der für den Wirtschaftsplan und den Rechnungsabschluss 
erforderlichen Unterlagen des Betriebes, weiters der Kosten- und 
Leistungsrechnung sowie deren rechtzeitige Vorlage an den Bürgermeister und 
in weiterer Folge an die zur Beschlussfassung vorgesehenen Organe;  

12. die Erstellung von Berichten über die wirtschaftliche und technische 
Entwicklung (z.B. Qualitätsindikatoren) des Betriebes an den Bürgermeister.  

Sofern dem Regiebetrieb in dieser Angelegenheit kein sonstiges zur fachlichen 
Unterstützung des Betriebsleiters geeignetes Personal zur Verfügung steht, kann sich 
dieser der sonstigen Verwaltung im Einvernehmen mit den zuständigen 
Gemeindeorganen bedienen. 

§ 8 

Haushalt 
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Die Mittelbaufbringungen und die Mittelverwendungen des Regiebetriebs sind im 
Gesamthaushalt der Gemeinde auf Basis der VRV 2015 mit eigenem Ansatz zu 
veranschlagen und im Rechnungsabschluss der Gemeinde darzustellen. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Betriebsstatut tritt mit 26.09.2024 in Kraft. 

 
zu Punkt 8) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig nachstehendes Betriebsstatut für den Abwasserbeseitigung der 
Marktgemeinde Halbenrain gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 
1967 beschlossen: 
 

Betriebsstatut für einen Regiebetrieb 
gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 

Die Marktgemeinde Halbenrain hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.09.2024 (GZ: 
05/2024) den Beschluss gefasst, die wirtschaftliche Unternehmung 
(Abwasserbeseitigung der Marktgemeinde Halbenrain) in Form eines Regiebetriebes 
gemäß § 71 Abs. 3 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 19867, LGBL. Nr. 
115/1967 idF LGBl. Nr. 43/2024 (in der Folge kurz: GemO) zu führen.  

Mit diesem Betriebsstatut wird der Regiebetrieb der Marktgemeinde Halbenrain 
„Abwasserbeseitigung“ errichtet, der keine eigenen Rechtspersönlichkeit hat.  

§ 1 

Regiebetrieb Abwasserbeseitigung der Marktgemeinde Halbenrain 

(5) Die Abwasserbeseitigung wird als Regiebetrieb gemäß § 71 Abs. 3 GemO 1967 
eingerichtet und nach den übrigen Bestimmungen der Stmk. GemO 1967 
sowie der Steiermärkischen Gemeindehaushaltsverordnung und nach diesem 
Statut geführt.  

(6) Der Regiebetrieb ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit unter Beachtung des Ziels der Transparenz, Vergleichbarkeit 
und Nachvollziehbarkeit sowie nach den sonstigen jeweils für diesen Betrieb 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen zu führen. Der Betrieb 
ist Teil des Gemeindevermögens, wobei das dem Betrieb gewidmete 
Gemeindevermögen gesondert veranschlagt, verbucht und im 
Rechnungsabschluss der Gemeinde dargestellt wird (Sondervermögen der 
Gemeinde).  

§ 2 

Aufgaben, Zweck 

Aufgaben und Zweck dieses Betriebes sind die zu erbringenden Leistungen mit dem 
Ziel, durch die in diesem Betriebsstatut festgelegten organisatorischen Maßnahmen 
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eine auf Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung ausgerichtete Betriebsführung im 
Rahmen der Haushalts- und Finanzierungsvorgaben anzustreben. 

§ 3 

Organe 

Die Verwaltung des Betriebes obliegt folgenden Organen: 

7. dem Gemeinderat 

8. dem Gemeindevorstand (allenfalls Verwaltungsausschuss) 

9. dem Bürgermeister.  

§ 4 

Der Gemeinderat 

Dem Gemeinderat obliegen nach § 43 Abs. 1 der Stmk. Gemeindeordnung alle in den 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallende Angelegenheiten, soweit sie nicht 
ausdrücklich anderen Organen der Gemeinde vorbehalten sind. Die Bestimmung des 
§ 43 Abs. 2 leg. cit. zur verordnungsmäßigen Übertragung bestimmter Aufgaben an 
den Gemeindevorstand wird hiedurch nicht berührt.  

§ 5 

Der Gemeindevorstand (allenfalls Verwaltungsausschuss) 

Dem Gemeindevorstand obliegen die nach § 44 leg. cit. sowie jene mittel 
Übertragungsverordnung gemäß § 43 Abs. 2 leg. cit. allenfalls zugewiesenen 
Aufgaben. Sinngemäße Aufgaben können einem allenfalls gemäß § 28 
Gemeindeordnung 1967 bestellten Verwaltungsausschuss zufallen. 

§ 6 

Der Bürgermeister 

Dem Bürgermeister obliegen die nach § 45 leg. cit. zugewiesenen Aufgaben. Sofern er 
jedoch die Funktionen des Betriebsleiters (siehe § 7 dieser Satzung) aufgrund des 
Gemeinderatsbeschlusses über diese Satzung nicht selbst ausübt, geht die sich auf 
den Betrieb und die Leitung des Betriebes beziehenden Befugnisse der laufenden 
Verwaltung des Regiebetriebes auf den Betriebsleiter über. 

§ 7 

Der Betriebsleiter 

Der Betriebsleiter hat weitgehende Entscheidungsfreiheiten im operativen Bereich 
(laufende Verwaltung). Insbesondere obliegen ihm:  

13. die selbständige und verantwortliche Leitung des Betriebes im Rahmen der 
laufenden Verwaltung, wobei die Zuständigkeiten des Gemeinderates, des 
Gemeindevorstandes und des Bürgermeisters zu beachten sind;  
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14. die Planung und Durchführung aller Maßnahmen, die zur Erreichung der im 
Statut festgelegten Ziele hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung 
erforderlich sind, im Rahmen der Beschlüsse der zuständigen 
Gemeindeorgane;  

15. die regelmäßige sowie im Anlassfall erforderliche Berichterstattung an den 
Bürgermeister in Angelegenheiten des Betriebes;  

16. die Vertretung des Betriebes nach außen, wenn er vom Bürgermeisters hiezu 
bevollmächtigt wird;  

17. die Erstellung der für den Wirtschaftsplan und den Rechnungsabschluss 
erforderlichen Unterlagen des Betriebes, weiters der Kosten- und 
Leistungsrechnung sowie deren rechtzeitige Vorlage an den Bürgermeister und 
in weiterer Folge an die zur Beschlussfassung vorgesehenen Organe;  

18. die Erstellung von Berichten über die wirtschaftliche und technische 
Entwicklung (z.B. Qualitätsindikatoren) des Betriebes an den Bürgermeister.  

Sofern dem Regiebetrieb in dieser Angelegenheit kein sonstiges zur fachlichen 
Unterstützung des Betriebsleiters geeignetes Personal zur Verfügung steht, kann sich 
dieser der sonstigen Verwaltung im Einvernehmen mit den zuständigen 
Gemeindeorganen bedienen. 

§ 8 

Haushalt 

Die Mittelbaufbringungen und die Mittelverwendungen des Regiebetriebs sind im 
Gesamthaushalt der Gemeinde auf Basis der VRV 2015 mit eigenem Ansatz zu 
veranschlagen und im Rechnungsabschluss der Gemeinde darzustellen. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Betriebsstatut tritt mit 26.09.2024 in Kraft. 

 
zu Punkt 9) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig nachstehendes Betriebsstatut für den Regiebetrieb Errichtung und 
Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden der Marktgemeinde Halbenrain 
gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 beschlossen: 
 

Betriebsstatut für einen Regiebetrieb 
gemäß § 71 Abs. 3 Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 

Die Marktgemeinde Halbenrain hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.09.2024 (GZ: 
05/2024) den Beschluss gefasst, die wirtschaftliche Unternehmung (Errichtung und 
Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden der Marktgemeinde Halbenrain) in 
Form eines Regiebetriebes gemäß § 71 Abs. 3 der Steiermärkischen 
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Gemeindeordnung 19867, LGBL. Nr. 115/1967 idF LGBl. Nr. 43/2024 (in der Folge 
kurz: GemO) zu führen.  

Mit diesem Betriebsstatut wird der Regiebetrieb der Marktgemeinde Halbenrain 
„Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden“ errichtet, der keine 
eigenen Rechtspersönlichkeit hat.  

§ 1 

Regiebetrieb Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden der 
Marktgemeinde Halbenrain 

(7) Die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden wird als 
Regiebetrieb gemäß § 71 Abs. 3 GemO 1967 eingerichtet und nach den 
übrigen Bestimmungen der Stmk. GemO 1967 sowie der Steiermärkischen 
Gemeindehaushaltsverordnung und nach diesem Statut geführt.  

(8) Der Regiebetrieb ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit unter Beachtung des Ziels der Transparenz, Vergleichbarkeit 
und Nachvollziehbarkeit sowie nach den sonstigen jeweils für diesen Betrieb 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen zu führen. Der Betrieb 
ist Teil des Gemeindevermögens, wobei das dem Betrieb gewidmete 
Gemeindevermögen gesondert veranschlagt, verbucht und im 
Rechnungsabschluss der Gemeinde dargestellt wird (Sondervermögen der 
Gemeinde).  

§ 2 

Aufgaben, Zweck 

Aufgaben und Zweck dieses Betriebes sind die zu erbringenden Leistungen mit dem 
Ziel, durch die in diesem Betriebsstatut festgelegten organisatorischen Maßnahmen 
eine auf Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung ausgerichtete Betriebsführung im 
Rahmen der Haushalts- und Finanzierungsvorgaben anzustreben. 

§ 3 

Organe 

Die Verwaltung des Betriebes obliegt folgenden Organen: 

10. dem Gemeinderat 

11. dem Gemeindevorstand (allenfalls Verwaltungsausschuss) 

12. dem Bürgermeister.  

§ 4 

Der Gemeinderat 

Dem Gemeinderat obliegen nach § 43 Abs. 1 der Stmk. Gemeindeordnung alle in den 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallende Angelegenheiten, soweit sie nicht 
ausdrücklich anderen Organen der Gemeinde vorbehalten sind. Die Bestimmung des 
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§ 43 Abs. 2 leg. cit. zur verordnungsmäßigen Übertragung bestimmter Aufgaben an 
den Gemeindevorstand wird hiedurch nicht berührt.  

§ 5 

Der Gemeindevorstand (allenfalls Verwaltungsausschuss) 

Dem Gemeindevorstand obliegen die nach § 44 leg. cit. sowie jene mittel 
Übertragungsverordnung gemäß § 43 Abs. 2 leg. cit. allenfalls zugewiesenen 
Aufgaben. Sinngemäße Aufgaben können einem allenfalls gemäß § 28 
Gemeindeordnung 1967 bestellten Verwaltungsausschuss zufallen. 

 

§ 6 

Der Bürgermeister 

Dem Bürgermeister obliegen die nach § 45 leg. cit. zugewiesenen Aufgaben. Sofern er 
jedoch die Funktionen des Betriebsleiters (siehe § 7 dieser Satzung) aufgrund des 
Gemeinderatsbeschlusses über diese Satzung nicht selbst ausübt, geht die sich auf 
den Betrieb und die Leitung des Betriebes beziehenden Befugnisse der laufenden 
Verwaltung des Regiebetriebes auf den Betriebsleiter über. 

§ 7 

Der Betriebsleiter 

Der Betriebsleiter hat weitgehende Entscheidungsfreiheiten im operativen Bereich 
(laufende Verwaltung). Insbesondere obliegen ihm:  

19. die selbständige und verantwortliche Leitung des Betriebes im Rahmen der 
laufenden Verwaltung, wobei die Zuständigkeiten des Gemeinderates, des 
Gemeindevorstandes und des Bürgermeisters zu beachten sind;  

20. die Planung und Durchführung aller Maßnahmen, die zur Erreichung der im 
Statut festgelegten Ziele hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung 
erforderlich sind, im Rahmen der Beschlüsse der zuständigen 
Gemeindeorgane;  

21. die regelmäßige sowie im Anlassfall erforderliche Berichterstattung an den 
Bürgermeister in Angelegenheiten des Betriebes;  

22. die Vertretung des Betriebes nach außen, wenn er vom Bürgermeisters hiezu 
bevollmächtigt wird;  

23. die Erstellung der für den Wirtschaftsplan und den Rechnungsabschluss 
erforderlichen Unterlagen des Betriebes, weiters der Kosten- und 
Leistungsrechnung sowie deren rechtzeitige Vorlage an den Bürgermeister und 
in weiterer Folge an die zur Beschlussfassung vorgesehenen Organe;  

24. die Erstellung von Berichten über die wirtschaftliche und technische 
Entwicklung (z.B. Qualitätsindikatoren) des Betriebes an den Bürgermeister.  
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Sofern dem Regiebetrieb in dieser Angelegenheit kein sonstiges zur fachlichen 
Unterstützung des Betriebsleiters geeignetes Personal zur Verfügung steht, kann sich 
dieser der sonstigen Verwaltung im Einvernehmen mit den zuständigen 
Gemeindeorganen bedienen. 

§ 8 

Haushalt 

Die Mittelbaufbringungen und die Mittelverwendungen des Regiebetriebs sind im 
Gesamthaushalt der Gemeinde auf Basis der VRV 2015 mit eigenem Ansatz zu 
veranschlagen und im Rechnungsabschluss der Gemeinde darzustellen. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Betriebsstatut tritt mit 26.09.2024 in Kraft. 

 
zu Punkt 10) 
Auf Grund der Mietenerhöhung im Jahr 2015 bei den Mietwohnhäusern Halbenrain 
180 und 185 wurde bzw. wird bis Ende 2024 für die Mieter eine Wohnbeihilfe seitens 
der Gemeinde gewährt. 
Um die Mieter der Wohnhäuser Halbenrain 180 und 185 weiter finanziell zu 
entlasten, hat der Gemeinderat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael 
Scheucher einstimmig die Weitergewährung nachstehender Wohnbeihilfe seitens der 
Gemeinde beschlossen: 
Die Marktgemeinde Halbenrain gewährt den Mietern eine Wohnbeihilfe in der Höhe 
von € 1,00 pro m² Wohnfläche pro Monat, maximal jedoch € 50,00 je gemeldeter 
Personen (Hauptwohnsitz) in der Wohnung. Diese Wohnbeihilfe wird halbjährlich im 
Nachhinein an die Mieter ausbezahlt. Bei einem Auszug bzw. Kündigung der 
Wohnung innerhalb des Auszahlungszeitraumes, wird die aliquote Beihilfe 
ausbezahlt. 
Die Weitergewährung der Wohnbeihilfe kommt bei den Mietwohnhäusern 
Halbenrain 180 und Halbenrain 185 mit 01.01.2025 zur Anwendung und wird für 2 
Jahre gewährt. 
Die Mieter der betroffenen Häuser werden über die Gewährung der Wohnbeihilfe 
seitens der Gemeinde schriftlich informiert. 
Mit der Weitergewährung der Wohnbeihilfe wird der Gemeinderatsbeschluss vom 
15.02.2023 über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig 
aufgehoben. 
 
zu Punkt 11) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
nachstehende Verordnung zur grundbücherlichen Durchführung der katastralen 
Schlussvermessung der Anlage B066 „KVA Oberpurkla“ – KG 66325 Oberpurkla unter 
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Zugrundelegung der Vermessungsurkunde GZ: 2891/23 vom 17.05.2024 des 
Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen DI Dieter Fachbach beschlossen: 
 

VERORDNUNG  
 

Grundbücherliche Durchführung der katastralen Schlussvermessung der Anlage: 
 

B066 „KVA Oberpurkla“ - KG 66325 Oberpurkla 
 

Für sämtliche vom Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) abgeschriebenen und einer 
privaten Grundbuchseinlage zugeschriebenen Grundstücke bzw. Grundstücksteile 
wird die Widmung für den Gemeingebrauch aufgehoben. 
Weiters werden sämtliche Grundstücke bzw. Grundstücksteile, die aus einer privaten 
Grundbuchseinlage abgeschrieben und dem Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) 
zugeschrieben, werden dem Gemeingebrauch als Öffentliche Verkehrsfläche 
gewidmet bzw. zur Öffentlichen Straße erklärt.  
Es wird bestätigt, dass die Anlage von der Landesstraßenverwaltung errichtet wurde 
und entsprechende Baumaßnahmen dahingehend stattgefunden haben. 
Die Verordnung wird mit dem Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag 
rechtskräftig. 
 
zu Punkt 12) 

Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher den 
einstimmigen Beschluss gefasst, dass gemäß den Sonderbestimmungen des §§ 15 ff 
des Liegenschaftsteilungsgesetzes 1930 – Lieg. Teil. G. 1930, BGBl. Nr. 3/1930, in der 
geltenden Fassung, beim öffentlichen Weg – Pölzlsiedlung in der KG Oberpurkla – mit 
der Grundstücks Nr. 47/568 EZ. 50000 in der Katastralgemeinde 66325 Oberpurkla im 
Eigentum der Marktgemeinde Halbenrain als Verwalterin des ÖFFENTLICHEN GUTES 
(Straßen und Wege), Halbenrain 220, 8492 Halbenrain gemäß Teilungsplan vom 
18.06.2024, GZ: 18972/1T, verfasst von der INNOGEO Ziviltechniker GmbH, 8423 St. 
Veit am Vogau, Schulstraße 16 die Grundbuchsordnung hergestellt wird. 

 
zu Punkt 13) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem hohen Gemeinderat den Entwurf 
des Dienstbarkeitsvertrages in der KG Dietzen betreffend das Pumpwerk „Reindl“ zur 
Kenntnis. 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag mit Herrn Reindl 
Martin, 8492 Halbenrain, Dietzen 73 abzuschließen. Der gegenständliche 
Dienstbarkeitsvertrag wird dem Protokoll als Beilage A) angeschlossen. 
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zu Punkt 14) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem hohen Gemeinderat den Entwurf 
des Nutzungsvertrages in der KG Unterpurkla betreffend dem Grundstück Nr. 590/4 
zur Kenntnis. 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, den vorliegenden Nutzungsvertrag mit Herrn Komatz 
Markus, 8484 Unterpurkla, Radochen 60 abzuschließen. Der gegenständliche 
Nutzungsvertrag wird dem Protokoll als Beilage B) angeschlossen. 
 
 
zu Punkt 15) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, die Gemeindewohnung Nr. 5 bei der Stiege 2 im Wohnhaus 
Halbenrain 185 auf Grund des vorliegenden Wohnungsansuchen Herrn Dominik 
Spätauf, 8492 Halbenrain 16 und Frau Luisa Schantini Lilienthalgasse 161, 8020 Graz 
01.01.2025 zu vergeben. 
 
zu Punkt 16) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat das Angebot vom 
Ingenieurbüro Pilz Planungs GmbH & Partner Co KG, Hauptstraße 23, 8472 Straß in 
Steiermark betreffend die Verlegung des Geh- und Radweges im Ortszentrum von 
Halbenrain zur Kenntnis.  
Nach eingehender Beratung hat der Gemeinderat über Antrag von Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, das Angebot vom Ingenieurbüro Pilz 
Planungs GmbH & Partner Co KG zu einem Preis von € 9.118,97 inkl. MwSt. 
anzunehmen. 
Gemeinderätin Hasenhüttl-Posch Andrea ersucht, dass die Radwegproblematik im 
größeren Ausmaß (Gemeindebereich) betrachtet werden soll. Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher erklärt, dass es sich beim gegenständlichen Tagesordnungspunkt 
um die Vergabe der Planung zur Verlegung des Geh- und Radweges im Ortszentrum 
von Halbenrain handelt. 
 
zu Punkt 17) 
Der Gemeindekassier Georg Grafoner erklärt sich zum gegenständlichen 
Tagesordnungspunkt befangen und verlässt den Sitzungssaal. 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass Herr Grafoner Georg, 
Unterpurkla 98, 8484 Unterpurkla ein meldepflichtiges Bauvorhaben für die 
Errichtung eines Carports am 22.07.2024 eingebracht hat. Beim geplanten Vorhaben 
soll der gesetzliche Grenzabstand zur Gemeindestraße „Graschitzweg“ mit der 
Grundstücks Nr. 575 unterschritten werden. Auf Grund des vorliegenden Ansuchens 
bezüglich des Abstandes hat der Gemeinderat über Antrag von Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, dass das geplante Bauvorhaben 
Unterpurkla 98 auf dem Grundstück Nr. 251/2, EZ. 288, in der Katastralgemeinde 
66337 Unterpurkla mit unterschrittenem Grenzabstand errichtet werden darf. Somit 
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stimmt der Gemeinderat einer Unterschreitung des gesetzlichen Grenzabstandes zu. 
Nach der Abstimmung des gegenständlichen Tagesordnungspunktes nimmt 
Gemeindekassier Georg Grafoner wieder an der Sitzung des Gemeinderates teil. 
 
zu Punkt 18) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass Frau Puntigam Tatjana, Dietzen 
28, 8492 Halbenrain ein Bauvorhaben für die Errichtung eines Wirtschaftsgebäudes 
mit Heizraum und Garage für 2 PKW am 28.08.2024 eingereicht hat. Beim geplanten 
Vorhaben soll der gesetzliche Grenzabstand zur Gemeindestraße „Bamfyweg“ mit der 
Grundstücks Nr. 436/3 unterschritten werden. Auf Grund des vorliegenden 
Ansuchens bezüglich des Abstandes hat der Gemeinderat über Antrag von 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, dass das geplante 
Bauvorhaben Dietzen 28 auf dem Grundstück Nr. 436/31, EZ. 39, in der 
Katastralgemeinde 66304 Dietzen mit unterschrittenem Grenzabstand errichtet 
werden darf. Somit stimmt der Gemeinderat einer Unterschreitung des gesetzlichen 
Grenzabstandes zu. 
 
zu Punkt 19) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig nachstehende Kanalabgabenordnung beschlossen: 

 
KANALABGABENORDNUNG 

der Marktgemeinde Halbenrain 
 
Nach eingehender Beratung hat der Gemeinderat über Antrag von Bürgermeister Ing. 
Raphael Scheucher in seiner Sitzung vom 25.09.2024 einstimmig nachstehende 
Kanalabgabenordnung der Marktgemeinde Halbenrain beschlossen. 
 

§ 1 
Abgabeberechtigung 

 
Für die öffentliche Kanalanlage der Marktgemeinde Halbenrain werden aufgrund der 
Ermächtigung des § 8 Abs. 5 Finanzverfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, und 
aufgrund des Kanalabgabengesetzes 1955 Kanalisationsbeiträge und 
Kanalbenützungsgebühren nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Verordnung 
erhoben. 
 

§ 2 
Kanalisationsbeitrag 

 
Für die Entstehung des Abgabenanspruches, die Ermittlung der Bemessungs-
grundlage, die Höhe der Abgabe, die Inanspruchnahme des Abgabepflichtigen sowie 
die Haftung und die Strafen gelten die Bestimmungen des Kanalabgabengesetzes 
1955. 
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§ 3 

Höhe des Einheitssatzes 
 
(1) Die Höhe des Einheitssatzes gemäß § 4 Abs. 2 des Kanalabgabengesetzes 1955 für 
die Berechnung des Kanalisationsbeitrages beträgt 5 % (höchstens 7,5%) der 
durchschnittlichen ortsüblichen Baukosten je Laufmeter der öffentlichen 
Kanalanlage, somit für Schmutzwasserkanäle € 10,90. 
 
(2) Dieser Festsetzung liegen Gesamtbaukosten von € 19.322.978,00, vermindert um 
die aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von € 7.646.462,00 gewährten Beiträge 
und Zuschüsse, somit eine Baukostensumme von € 11.676.516,00 und eine 
Gesamtlänge des öffentlichen Kanals von 53.562 m zugrunde. 
 

§ 4 
Kanalbenützungsgebühr 

 
(1) Die jährliche Kanalbenützungsgebühr (§ 6 Kanalabgabengesetz 1955) ist für alle im 
Gemeindegebiet gelegenen Liegenschaften zu leisten, die an den öffentlichen Kanal 
angeschlossen sind. 
(2) Die Kanalbenützungsgebühr setzt sich ausfolgendem Mischschlüssel zusammen: 
1.1.) Bereitstellungsgebühren: 
1.1.1 Grundgebühr je Anschluss € 162,64 

(Jahresgebühr) 
 

1.1.2 Grundgebühr je weiterer Wohneinheit oder Betriebsstätte 
im Gebäude 

€    116,43 
(Jahresgebühr) 

 
1.1.3 Bereitstellungsgebühr: 
Als jährliche Bereitstellungsgebühr wird die verbaute Fläche x Anzahl der Geschoße 
verrechnet und diese mit € 0,91 pro m² (Jahresgebühr) festgesetzt. Bei Kellerflächen 
sind nur die tatsächlichen Flächen zur Berechnung heranzuziehen. Bei 
Dachgeschossflächen sind nur für Wohnzwecke dienende Flächen zur Berechnung 
heranzuziehen. 
 
2.2.) Benützungsgebühr: 
Die jährliche Benützungsgebühr ermittelt sich aus den Einwohnergleichwerten 
(EGW), wobei jede im angeschlossenen Objekt gemeldete (mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz) oder sich ständig (länger als 3 Monate) aufhaltende Person – jeweils 
mit Quartalsbeginn als ein EGW angesehen wird.  
Der jährliche Einwohnergleichwert wird mit € 70,71 festgesetzt (Jahresgebühr). 
 
Für folgende Ansätze werden Bruchteile oder Vielfache des Einwohnergleichwertes in 
Ansatz gebracht: 
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- Haushalte mit Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr: 
 1. Kind 0,75 EGW 
 2. Kind 0,50 EGW 
 ab 3. Kind - kein Beitrag 
 
- Gasthäuser, Buschenschenken, Würstelstände 
 ohne Küchenbetrieb  8 Sitzplätze 1 EGW 
 mit Küchenbetrieb  6 Sitzplätze 1 EGW 
 Säle (nicht dauernd genutzt) 30 Sitzplätze 1 EGW 
 Kurzzeitbuschenschenken* 6 Sitzplätze 1 EGW 

*(Buschenschank; der maximal 13 Wochen im Jahr geöffnet hat. Berechnet 
nach aufgesperrten Wochen) 

- Zimmervermietung (gewerblich und privat) 
 je Nächtigung des abgelaufenen Kalenderjahres 1/365 EGW 
 
- Pfarrheime     1 EGW 
- Kindergärten u. Schulen 
8 Kindergartenbesucher oder Schüler   1 EGW 
- Feuerwehr-Rüsthäuser    1 EGW 
- Sportplätze     4 EGW 
- gewerbliche Betriebe je Beschäftigten  0,25 EGW 
- KFZ-Waschplatz  je Waschplatz  3 EGW 
- Fleischereien     20 EGW 
 
2.3.) Gebühr für nicht ständig bewohnte Objekte (Ferienwohnungen): 
Als Gebühr für nicht ständig bewohnte Objekte wird die in § 4 1.1.1 bzw. § 4 1.1.2 
genannte Grundgebühr sowie die in § 4 1.1.3 festgesetzte Bereitstellungsgebühr zur 
Berechnung herangezogen. 
 

§ 5 
Gebührenpflichtige, Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit 

 
(1) Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der an die 
öffentliche Kanalanlage angeschlossenen Liegenschaft, sofern dieser aber mit dem 
Bauwerkseigentümer nicht identisch ist, der Eigentümer, der an die öffentliche 
Kanalanlage angeschlossenen Baulichkeit verpflichtet.  
 
(2)  Die Gebührenschuld für die Kanalbenützung entsteht mit dem Ersten des Monats, 

in dem die Liegenschaft an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen wird. 
 
(3) Die jährliche Kanalbenützungsgebühr ist in vier Teilbeträgen und zwar jeweils am 

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.  
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§ 6 
Umsatzsteuer 

 
Allen vorgenannten Beiträgen und Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer 
hinzuzurechnen. 
 

§ 7 
Veränderungsanzeige 

 
Treten nach Zustellung der Vorschreibung derartige Veränderungen ein, dass die 
demselben zugrunde gelegenen Voraussetzungen nicht mehr zutreffen, so hat der 
Abgabepflichtige diese Veränderungen binnen 4 Wochen nach ihrem Eintritt oder 
Bekanntwerden der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2025 in Kraft.  
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Kanalabgabenordnung der 
Marktgemeinde Halbenrain vom 21.11.2023 außer Kraft. 
 
zu Punkt 20) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig nachstehende Müllabfuhrordnung beschlossen: 
 

Müllabfuhrordnung 
der Marktgemeinde Halbenrain 

 
Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25. September 2024 wird gemäß § 11 
in Verbindung mit § 13 des Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 2004 und auf 
Grund der Ermächtigung gemäß § 8 Abs. 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, in 
Verbindung mit § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, die 
Abfuhrordnung der Marktgemeinde Halbenrain erlassen: 
 

§ 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
(1) Die Gemeinde erfüllt die von ihr zu besorgenden Aufgaben der Abfallwirtschaft 
nach den Grundsätzen des Vorsorgeprinzips sowie der Nachhaltigkeit. Dazu zählen 
insbesondere nachvollziehbare Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Maßnahmen für 
die Sicherstellung einer nachhaltigen Abfall- und Umweltberatung sowie Maßnahmen 
und Projekte zur Förderung einer nachhaltigen Abfall- und Stoffflusswirtschaft. Für 
die Beschaffung von Arbeitsmaterial und Gebrauchsgütern sowie Maßnahmen der 
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Wirtschaftsförderung durch die Gemeinde gelten die Grundsätze gemäß § 2 StAWG 
2004. 
(2) Für die Sammlung und Abfuhr der im Gemeindegebiet Halbenrain anfallenden 
Siedlungsabfälle gemäß § 4 Abs. 4 StAWG 2004 im Sinne einer nachhaltigen Abfall- 
und Stoffflusswirtschaft hat die Gemeinde Halbenrain eine Abfallabfuhr eingerichtet. 
(3) Die Abfallabfuhr umfasst die Sammlung und Abfuhr der getrennt zu sammelnden 
verwertbaren Siedlungsabfälle (Altstoffe), der getrennt zu sammelnden biogenen 
Siedlungsabfälle (Bioabfälle), der sperrigen Siedlungsabfälle (Sperrmüll), des 
Straßenkehrichts sowie der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll), die auf den im 
Abfuhrbereich gelegenen Liegenschaften anfallen. 
(4) Zur Besorgung der öffentlichen Abfuhr bedient sich die Gemeinde Halbenrain im 
Interesse der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hiezu berechtigter privater 
Entsorger, wobei diese auch vom AWV Radkersburg beauftragt werden können. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Abfälle sind bewegliche Sachen,  

1. deren sich der Abfallbesitzer/die Abfallbesitzerin entledigen will oder entledigt 
hat oder  

2. deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall 
erforderlich ist, um die öffentlichen Interessen gemäß § 1 Abs. 3 StAWG 2004 
nicht zu beeinträchtigen. 

(2) Als Abfälle gelten Sachen, deren ordnungsgemäße Sammlung, Lagerung, 
Beförderung und Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse erforderlich ist, 
auch dann, wenn sie eine die Umwelt beeinträchtigende Verbindung mit dem Boden 
eingegangen sind. Die Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall 
im öffentlichen Interesse kann auch dann erforderlich sein, wenn für eine bewegliche 
Sache ein Entgelt erzielt werden kann. 
(3) Als Siedlungsabfallarten im Sinne des Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 
2004 gelten: 

1. getrennt zu sammelnde verwertbare Siedlungsabfälle (Altstoffe wie z.B. 
Textilien, Papier, Metalle, Glas – ausgenommen Verpackungsabfälle). 

2. getrennt zu sammelnde biogene Siedlungsabfälle (kompostierbare 
Siedlungsabfälle wie z.B. Küchen-, Garten-, Markt- oder Friedhofsabfälle) 

3. sperrige Siedlungsabfälle (Sperrmüll, der wegen seiner Beschaffenheit weder 
in bereitgestellten Behältnissen noch durch die Systemabfuhr übernommen 
werden kann) 

4. Siedlungsabfälle, die auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Parkanlagen 
anfallen (Straßenkehricht, der auf Grund seiner Beschaffenheit der 
Restmüllbehandlung zuzuführen ist) sowie  

5. gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll, das ist jener Teil der nicht gefährlichen 
Siedlungsabfälle, der nicht den Ziffern 1 bis 4 zuzuordnen ist). 
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§ 3 
Abfuhrbereich 

 
Der Abfuhrbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Halbenrain. 
 

§ 4 
Anschlusspflicht 

 
(1) Die Liegenschaftseigentümer/innen der im Gemeindegebiet gelegenen 
Grundstücke sind berechtigt und verpflichtet, diese an die öffentliche Abfuhr 
anzuschließen und die auf ihren Grundstücken anfallenden Siedlungsabfälle durch die 
öffentliche Abfuhr sammeln und abführen zu lassen. 
(2) Eine bloß zeitweilige Benützung des Grundstückes (z.B. Zweitwohnung, 
Ferienhaus, Wochenendhaus oder Kleingartenanlage) begründet keine Ausnahme 
von der Anschlusspflicht. 
(3) Die Anschlusspflicht entsteht mit der Bereitstellung der Abfallsammelbehälter bzw 
mit Stichtag der Benützung einer Liegenschaft. Die Gemeinde hat die 
Anschlusspflichtigen von der Beistellung der Abfallsammelbehälter nachweislich zu 
verständigen. Auf Antrag des Liegenschaftseigentümers/der 
Liegenschaftseigentümerin hat die Gemeinde über die Anschlusspflicht mit Bescheid 
abzusprechen. In diesem Bescheid hat die Gemeinde auch die Art, Größe und Anzahl 
der Abfallsammelbehälter sowie die Abfuhrintervalle festzulegen. Der Antrag ist vom 
Liegenschaftseigentümer/von der Liegenschaftseigentümerin binnen eines Monats 
ab Zustellung der Verständigung über die Beistellung der Abfallsammelbehälter 
einzubringen. 
(4) Die Andienungspflichtigen, welche nicht private Haushalte sind, können unter 
Vorlage eines betrieblichen Abfallwirtschaftskonzeptes gemäß § 10 AWG 2002 von 
der Andienungspflicht entbunden werden, wenn von der Gemeinde die besonderen 
Anforderungen hinsichtlich der Sammellogistik oder vom Abfallwirtschaftsverband 
die besonderen Anforderungen an die Abfallbehandlung nicht erfüllt werden können. 
Über einen diesbezüglichen Antrag hat die Gemeinde mit Bescheid abzusprechen. 
Dem Abfallwirtschaftsverband Radkersburg kommt in diesem Verfahren 
Parteistellung zu. Sollten sich nach Bescheiderlassung die Voraussetzungen für die 
Entbindung der Andienungspflicht ändern, hat die Marktgemeinde Halbenrain von 
Amts wegen ein Bescheidverfahren einzuleiten. Änderungen des 
Abfallwirtschaftskonzeptes sind der Gemeinde unaufgefordert zu übermitteln. 
 

§ 5 
Sammlung und Abfuhr  

 
(1) Verwertbare Siedlungsabfälle (Altstoffe) sind vom Besitzer/von der Besitzerin zu 
trennen und in die entsprechend gekennzeichneten Sammelbehälter bzw. bei der 
Sammelstelle (bei den Sammelstellen) gemäß §§ 7 und 8 einzubringen. Dabei ist im 
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Hinblick auf die Wiederverwertung darauf zu achten, dass keine Verschmutzung und 
keine Vermischung der Altstoffe erfolgt. 
(2) Biogene Siedlungsabfälle (Bioabfälle) sind nach Möglichkeit am eigenen 
Grundstück selbst zu kompostieren (Einzel- und/oder Gemeinschaftskompostierung). 
Biogene Siedlungsabfälle, die nicht auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden, 
sind zu trennen und in die dafür vorgesehenen Behälter (Biotonne) einzubringen. Die 
Gemeinde hat die dafür notwendigen Behälter im erforderlichen Ausmaß 
bereitzustellen. 
(3) Gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) werden in den jeder Liegenschaft zur 
Verfügung stehenden Abfallsammelbehältnissen gesammelt. 
(4) Sperrige Siedlungsabfälle (Sperrmüll) sind vom jeweiligen Besitzer/von der 
jeweiligen Besitzerin an den vom Abfallwirtschaftsverband festzusetzenden Zeiten im 
Altstoffsammelzentrum des Abfallwirtschaftsverbandes Radkersburg in Ratschendorf 
abzugeben. 
(5) Problemstoffe gemäß § 2 Abs. 4 Z.4 AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002 i. d. F. BGBl. I 
Nr. 181/2004, dürfen nicht in die Abfallsammelbehälter für nicht gefährliche 
Siedlungsabfälle eingebracht werden. Problemstoffe sind vom jeweiligen 
Besitzer/von der jeweiligen Besitzerin an den vom Abfallwirtschaftsverband 
festzusetzenden Zeiten im Altstoffsammelzentrum des Abfallwirtschaftsverbandes 
Radkersburg in Ratschendorf abzugeben. 
 

§ 6 
Abfallsammelbehälter für gemischte und biogene Siedlungsabfälle 

(Restmüll und Bioabfälle) 
 
(1) Die Sammlung von Siedlungsabfällen erfolgt in geeigneten und je nach zu 
sammelnder Abfallart unterscheidbaren Abfallsammelbehältern oder 
Abfallsammelsäcken. 
(2) Die Sammlung der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) erfolgt in geeigneten 
Behältern mit einem Inhalt von 80, 120, 240, 360, 770 oder 1100 Litern bzw. 
Abfallsammelsäcken mit 60 Litern in den Leitfarben Schwarz oder Grau. 
(3) Die Anzahl der Behältnisse wird so festgesetzt, dass der anfallende Abfall unter 
Berücksichtigung seiner Art, Beschaffenheit und Menge, der Zahl der Haushalte oder 
Personen, des Behältervolumens und der Häufigkeit der regelmäßigen Entleerungen 
innerhalb des Abfuhrzeitraumes gelagert werden kann. Für jede Liegenschaft ist 
mindestens ein 80-Liter-Behälter für die Sammlung und Abfuhr der gemischten 
Siedlungsabfälle zu verwenden. Das Behältervolumen darf 240 Liter pro Person und 
Jahr nicht unterschreiten. 
(4) Bei Liegenschaften mit mehreren Gebäuden bzw. bei Liegenschaften mit einem 
Gebäude, das von mehreren Haushalten bewohnt wird, kann ein gemeinsamer 
Abfallsammelbehälter verwendet werden. Das Behältervolumen darf 240 Liter pro 
Person und Jahr nicht unterschreiten. Befinden sich Betriebsgebäude (z. B. Geschäfte, 
Büros, Fabriken, sonstige Einrichtungen und Anlagen) auf einer Liegenschaft bzw. 
Betriebsgebäude und Wohngebäude auf ein und derselben Liegenschaft, so kann die 
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Marktgemeinde Halbenrain diesen, nach Maßgabe der Größe und Art, eigene 
Abfallsammelbehälter beistellen. Dies gilt gleichermaßen für stationäre oder mobile 
Verkaufsstände sowie Baustellenhütten auf öffentlichem Gut oder privaten 
Liegenschaften. 
(5) Grundsätzlich wird in der Marktgemeinde Halbenrain keine gesonderte Abfuhr 
von biogenen Siedlungsabfällen angeboten, da Eigen- und 
Gemeinschaftskompostierungen vorherrschen. Bei Liegenschaften, für die eine 
Abfuhr von biogenen Siedlungsabfällen durch die Gemeinde beantragt wurde, erfolgt 
die Sammlung und Abfuhr der biogenen Siedlungsabfälle in besonders 
gekennzeichneten Behältern („braune Tonne“) mit einem Inhalt von 120 bzw. 240 
Litern.  
(6) Die Abfallsammelbehälter sind für die Nutzungsberechtigten an leicht 
zugänglicher Stelle aufzustellen. Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu 
sorgen, dass bei der Benützung der Abfallsammelbehälter keine unzumutbare 
Belästigung durch Staub, Geruch und Lärm erfolgt. Die Aufstellplätze der 
Sammelbehälter sind von den Liegenschaftseigentümer/innen zu reinigen und von 
Schnee und Eis freizuhalten. Für die Abholung sind die Abfallsammelbehälter 
rechtzeitig an leicht zugänglicher Stelle bereit zu stellen. Die Gemeinde kann mit 
Bescheid den Ort der Aufstellung und den Ort der Abholung festlegen. 
(7) Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu sorgen, dass nach Entleerung 
der Abfallsammelbehälter durch die Abfallabfuhr diese umgehend wieder an den 
Aufstellungsort zurückgebracht werden.  
(8) In die Abfallsammelbehälter darf nur der auf der zugehörigen Liegenschaft 
anfallende Siedlungsabfall eingebracht werden. Die Liegenschafts-eigentümer/innen 
haben dafür zu sorgen, dass die Abfallsammelbehälter oder die Abfallsammelsäcke 
nur so weit befüllt werden, als der Deckel geschlossen oder die Abfallsammelsäcke 
ordnungsgemäß verschlossen werden können. In die Abfallsammelbehälter oder 
Abfallsammelsäcke dürfen nur jene Abfälle eingebracht werden, für deren Aufnahme 
sie bestimmt sind. 
(9) Über begründeten Antrag des Liegenschaftseigentümers/der Liegenschafts-
eigentümerin kann das Behältervolumen und/oder die Häufigkeit der regelmäßigen 
Abfuhr, der Menge des tatsächlich anfallenden Siedlungsabfalls in Entsprechung zu 
den Vorgaben dieser Abfuhrordnung durch die Gemeinde angepasst werden. Die 
Gemeinde hat über solche Anträge mit Bescheid abzusprechen. 
(10) Sollten sich nach Bescheiderlassung gemäß Abs. 9 wesentliche Änderungen 
ergeben, hat die Markt-Gemeinde Halbenrain von Amts wegen ein Bescheidverfahren 
einzuleiten. 
 

§ 7 
Verwertbare Siedlungsabfall: Altpapier 

 
(1) Die Sammlung des getrennt zu sammelnden verwertbaren Siedlungsabfalls 
Altpapier erfolgt in geeigneten, und jeder Liegenschaft zur Verfügung gestellten 
Abfallsammelbehältern mit rotem Deckel und einem Inhalt von 240 bzw. 1.100 Litern.  
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(2) Bei Liegenschaften mit einem Gebäude, das mehrere Haushalte umfasst, oder mit 
mehreren Gebäuden oder Betrieben bzw. sonstigen Einrichtungen kann ein 
gemeinsamer Abfallsammelbehälter verwendet werden. Das Behältervolumen darf 
für Altpapier 400 Liter pro Person und Jahr nicht unterschreiten. 
(3) Die Abfuhr des getrennt gesammelten und verwertbaren Siedlungsabfalls 
Altpapier wird alle 6 Wochen durchgeführt. Auf begründeten Antrag (§ 6 Abs. 9 
Abfuhrordnung i. V. m. § 9 Abs. 3 StAWG 2004) kann die Abfuhrfrequenz angepasst 
werden. 
 

§ 8 
Durchführung der Abfallabfuhr 

 
(1) Die Abfuhrtermine werden im Vorhinein in Form eines Umweltkalenders 
festgelegt und den Anschlusspflichtigen zur Kenntnis gebracht.  
(2) Die Abfuhr der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll), der getrennt zu 
sammelnden verwertbaren Siedlungsabfälle (Altstoffe) sowie der getrennt zu 
sammelnden biogenen Siedlungsabfälle (Bioabfälle) erfolgt im gesamten 
Abfuhrbereich durch die Abfallabfuhr. 
(3) Die Abfuhr der gemischten Siedlungsabfälle wird alle 4 Wochen durchgeführt. Auf 
begründeten Antrag (§ 6 Abs. 9 Abfuhrordnung i. V. m. § 9 Abs. 3 StAWG 2004) kann 
die Abfuhrfrequenz angepasst werden. 
(4) Die Abfuhr der getrennt zu sammelnden biogenen Siedlungsabfälle (Bioabfälle) 
wird in den Monaten Mai bis September wöchentlich und in den Monaten Oktober 
bis April alle 2 Wochen durchgeführt. Auf begründeten Antrag (§ 6 Abs. 9 
Abfuhrordnung i. V. m. § 9 Abs. 3 StAWG 2004) kann die Abfuhrfrequenz angepasst 
werden. 
(5) Die Sammlung und Übernahme von allen sonstigen verwertbaren 
Siedlungsabfällen (Altstoffen), sowie die Sammlung und Übernahme von sperrigen 
Siedlungsabfällen (Sperrmüll) erfolgt beim Regionalen Altstoffsammelzentrum 
Radkersburg in Ratschendorf 267. 
(6) Eine allfällige Änderung der Abfuhr- sowie Übernahmetermine und –zeiten für 
Abfälle wird den Anschlusspflichtigen rechtzeitig zur Kenntnis gebracht. 
 

§ 9 
Straßenkehricht 

 
Die Gemeinde hat für die ordnungsgemäße Sammlung und Abfuhr von 
Siedlungsabfällen gemäß § 4 Abs. 4 Z. 4 StAWG 2004 (Straßenkehricht) zu sorgen. 
 

§ 10 
Behandlungsanlagen 

 
In Übereinstimmung mit dem regionalen Abfallwirtschaftsplan des 
Abfallwirtschaftsverbandes Radkersburg vom 18. Dezember 1990 i.d.g.F. wird für die 
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Verwertung und Beseitigung der Siedlungsabfälle gemäß § 2 Abs. 3 folgende 
Abfallbehandlungsanlage in Anspruch genommen: 
FCC Halbenrain Abfall Service Gesellschaft m.b.H. & Co Nfg KG, 8492 Halbenrain 147. 
 

 § 11 
Eigentumsübergang 

 
(1) Mit dem Verladen auf ein Fahrzeug der öffentlichen Abfuhr geht das Eigentum am 
Abfall auf den Abfallwirtschaftsverband Radkersburg über. 
(2) Abfall, der einer genehmigten Behandlungsanlage zugeführt wird, geht mit der 
Übergabe an diese in das Eigentum des Betreibers/der Betreiberin über. 
(3) Der Eigentumsübergang nach den Absätzen 1 und 2 erstreckt sich nicht auf 
Wertgegenstände. 
(4) Bei Eigentumsübergang nach Abs. 1 und 2 haftet der/die bisherigen Eigentümer/in 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit für Schäden, die dessen/deren eingebrachter 
Abfall verursacht. 
 

§ 12 
Duldungsverpflichtungen 

 
(1) Den Organen und Beauftragten der Gemeinde und des Abfallwirtschafts-
verbandes Radkersburg ist zur Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung und 
den hiezu erlassenen Bescheiden ungehinderter Zutritt zu allen Liegenschaftsteilen, 
auf denen Siedlungsabfall gemäß § 2 Abs. 3, gelagert oder behandelt wird, samt den 
dazu gehörigen Gebäuden und Anlagen einschließlich der Einsichtnahme der 
Unterlagen zu gewähren und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die dabei 
bekannt gewordenen persönlichen, betrieblichen oder geschäftlichen Verhältnisse 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit (Art. 20 B-VG). 
(2) Die Liegenschaftseigentümer/innen oder die sonst an Liegenschaften dinglich 
oder obligatorisch Berechtigten haben zu dulden, dass im Zuge von Erhebungen 
Grundstücke im erforderlichen Ausmaß durch Organe oder Beauftragte der 
Gemeinde und des Abfallwirtschaftsverbandes betreten und die notwendigen 
Überprüfungen vorgenommen werden. Verursachte Schäden sind zu ersetzen. 
 

§ 13 
Grundzüge der Gebührengestaltung 

 
(1) Für die Benützung der Einrichtungen und Anlagen der Abfallabfuhr und –
behandlung hebt die Markt-Gemeinde Halbenrain an den Zielen und Grundsätzen des 
§ 1 StAWG 2004 orientierte Gebühren ein. 
(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Benützungsgebühren entsteht mit dem 
Zeitpunkt, an dem die Abfallsammelbehälter beigestellt werden. 
(3) Zur Entrichtung der Benützungsgebühren sind die anschlusspflichtigen 
Liegenschaftseigentümer/Liegenschaftseigentümerinnen verpflichtet. Miteigentümer 
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/Miteigentümerinnen schulden die Gebühr zur ungeteilten Hand. Die für die 
Liegenschaftseigentümer/innen geltenden Bestimmungen finden sinngemäß auch auf 
Personen Anwendung, die zur Nutzung des Grundstückes berechtigt sind oder es 
verwalten. Bei Bauwerken auf fremdem Grund gelten die Bestimmungen dieses 
Gesetzes auch für die Bauwerkseigentümer/innen. 
 

§ 14 
Gebühren und Kostenersätze 

 
(1) Die Benützungsgebühr setzt sich zusammen aus einer verbrauchsunabhängigen 
Grundgebühr und einer variablen Gebühr.  
(2) Werden Abfallsammelbehälter (grob fahrlässig oder vorsätzlich) beschädigt oder 
zerstört, so werden die Kosten dieses Schadens am Eigentum der Gemeinde dem 
Verursacher vorgeschrieben. 
 

§ 15 
 

Grundgebühr 
 
(1) Als Grundlage der Berechnung wird ein Sockelbetrag je Liegenschaft 
herangezogen, welcher unabhängig von der Personenanzahl des Haushaltes 
verrechnet wird. In die verbrauchsunabhängige Grundgebühr werden insbesondere 
die für den Betrieb, die Erhaltung und die Verwaltung der maßgeblichen 
Einrichtungen und Anlagen entstandenen Kosten und die Sperr- und 
Sondermüllentsorgung hineingerechnet. 

 
Grundgebühr € 31,56 

 
§ 16 

Variable Gebühr 
 
(1) Die Berechnung der variablen Gebühr erfolgt auf Basis des beigestellten 
Behältervolumens und der Anzahl der Entleerungen. Als Berechnungsgrundlage 
werden die Kosten herangezogen, welche durch die tatsächliche Inanspruchnahme 
der Entsorgungseinrichtung anfallen. 
Diese betragen pro Jahr bei vierwöchiger Abfuhr: 
1. für gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll): 

Kunststoffgefäß     80 l €   41,68 
Kunststoffgefäß    120 l €   62,53 
Kunststoffgefäß   240 l € 123,72 
Kunststoffgefäß   360 l  € 166,04 
Abfallcontainer   770 l  € 384,49 
Abfallcontainer 1100 l € 568,28 

Diese betragen pro Jahr mit Zwischen-Abfuhr: 
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2. für gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll): 
Kunststoffgefäß   120 l € 139,97 
Kunststoffgefäß   240 l € 245,56 
Kunststoffgefäß   360 l € 349,01 
Abfallcontainer   770 l € 771,15  
Abfallcontainer 1100 l € 1013,41 
Im Bedarfsfall können 60 l Säcke für die zusätzliche Sammlung von Restmüll 
zugekauft werden. Ein Abfallsammelsack kostet € 2,7273 

3. für getrennt zu sammelnde biogene Siedlungsabfälle (kompostierbare 
Siedlungsabfälle wie z. B. Küchen-, Garten-, Markt- oder Friedhofsabfälle): 
Kunststoffgefäß   120 l € 258,32 
Kunststoffgefäß   240 l € 461,28 

4. für den getrennt zu sammelnden Siedlungsabfall Altpapier: 
Kunststoffgefäß   240 l keine Gebühren 
Kunststoffgefäß 1100 l keine Gebühren 

(2) Bei Erhöhung oder Reduzierung des festgelegten Behältervolumens wird die 
variable Gebühr angepasst. 
 

§ 17 
Kostenersätze für zusätzliche Leistungen 

 
Für zusätzliche Leistungen bei der Abholung des Siedlungsabfalls wird ein 
gesonderter Kostenersatz verrechnet. Die Höhe der einzelnen Kostenersätze für alle 
von der Markt-Gemeinde Halbenrain zusätzlich angebotenen Leistungen wird auf 
ortsübliche Weise bekannt gemacht. 
 

§ 18 
Mehrwertsteuer 

 
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist allen Beträgen hinzuzurechnen. 
 

§ 19 
Vorschreibung und Stichtag 

 
(1) Die in dieser Verordnung angeführten Gebühren werden vierteljährlich 
vorgeschrieben. Stichtage für die Berechnung der jeweiligen Vorschreibung sind der 
1. Jänner, 1. April, 1. Juli und der 1. Oktober eines jeden Jahres.  
(2) Für den Fall, dass die Gemeinde neben der Abfallgebühr auch andere Leistungen 
(z.B. Grundsteuer, Kanalgebühr) in einem vorschreibt, ist die Abfallgebühr gesondert 
auszuweisen. 

§ 20 
Strafbestimmungen 
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Die Strafbestimmungen richten sich nach § 18 des Steiermärkischen 
Abfallwirtschaftsgesetzes 2004. 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
Die Abfuhrordnung der Markt-Gemeinde Halbenrain tritt mit 01.01.2025 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Abfuhrordnung der Marktgemeinde Halbenrain vom 21.11.2023 
außer Kraft. 
 
zu Punkt 21) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig nachstehende Wassergebührenordnung beschlossen: 
 

Wassergebührenordnung  
der Marktgemeinde Halbenrain 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Halbenrain hat in seiner Sitzung vom 25. 
September 2024 gemäß § 6 des Wasserleitungsbeitragsgesetzes und gemäß § 6 des 
Steiermärkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971, die 
Wassergebührenordnung der Marktgemeinde Halbenrain erlassen. 
 

§ 1 
 
Für die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Halbenrain wird ein 
Wasserleitungsbeitrag nach § 1 des Wasserleitungsbeitragsgesetzes eingehoben. 
 

§ 2 
 
Die Höhe der vollen Baukosten für die gesamte Wasserversorgungsanlage (§ 4 Abs. 4 
Wasserleitungsbeitragsgesetz) beträgt € 7.848.508,00 
 

§ 3 
 
Die Höhe der hiefür aus Bundes- und Landesmitteln gewährten Darlehen und nicht 
rückzahlbaren Beiträge sowie der allenfalls angesammelten Wasserleitungsbeiträge 
(§ 4 Abs. 4 Wasserleitungsbeitragsgesetz) beträgt 
Darlehen 50 % €   235.000,00 
nicht rückzahlbare Beträge €     75.000,00 
angesammelte Wasserleitungsbeiträge €               0,00 
 

§ 4 
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Die Höhe der der Ermittlung des Einheitssatzes zugrunde zulegenden Baukosten nach 
§ 4 Abs. 4 des Wasserleitungsbeitragsgesetzes beträgt € 7.538.508,00.  
  

§ 5 
 
Die Gesamtlänge des Rohrnetzes (§ 4 Abs. 4 Wasserleitungsbeitragsgesetz) beträgt 
26.340 lfm. 

 
 
 
 

§ 6 
 

Die Höhe der aus den §§ 4 und 5 dieser Verordnung errechneten durchschnittlichen 
Kosten für einen Laufmeter der öffentlichen Wasserversorgungsanlage (§ 4 Abs. 4 
Wasserleitungsbeitragsgesetz) beträgt € 286,20. 
 

§ 7 
 
Die Höhe des Einheitssatzes (§ 4 Abs. 4 Wasserleitungsbeitragsgesetz) beträgt 5,00 %, 
somit € 14,31.  
 

§ 8 
 
Für die Herstellung der Anschlussleitung von der Versorgungsleitung der öffentlichen 
Wasserleitung zur Hausleitung wird gemäß § 5 Abs. 1 des Steiermärkischen 
Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971 eine einmalige Abgabe in Höhe der 
tatsächlichen Herstellungskosten der Anschlussleitung erhoben (Anschlussgebühr). 
 

§ 9 
 
Für die gemäß § 7 Abs. 2 des Steiermärkischen Gemeindewasserleitungs-gesetzes 
1971 aufgestellten Wasserzähler wird eine Wasserzählergebühr erhoben (§ 5 Abs. 2 
des Steiermärkischen Gemeindewasserleitungsgesetz 1971). Die Wasserzählergebühr 
beträgt pro Jahr € 18,21. 
 

§ 10 
 
Für den Wasserverbrauch werden Wasserverbrauchsgebühren (Wasserzins) erhoben 
(§ 5 Abs. 2 des Steiermärkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971). Die 
Wasserverbrauchsgebühren betragen € 1,75 pro m³ verbrauchter Wassermenge. Bei 
Wasserabholung betragen die Wasserverbrauchsgebühren € 2,20 pro m³ 
verbrauchter Wassermenge. 
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§ 11 
 
Allen obigen Angaben wird die gesetzliche Umsatzsteuer zugerechnet.  
 
§ 12 
Die Abrechnungsperiode für die jährliche Wasserverbrauchsgebühr und die 
Wasserzählergebühr wird vom 01.10. eines Jahres bis 30.09. des Folgejahres 
festgelegt. Die vierteljährlichen Teilzahlungen sind jeweils am 15.02, 15.05 und 15.08 
in der Höhe eines Viertels der vorjährigen Jahresgebühr zu leisten. 
Zum 15.11. eines Jahres wird der Restbetrag vorgeschrieben. Als Grundlage dient der 
Abrechnungsbescheid, welcher auf Grundlage des tatsächlichen Verbrauches erstellt 
wird. 
 

§ 13 
 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Wassergebührenverordnung der Marktgemeinde Halbenrain vom 21.11.2023 außer 
Kraft. 
 
zu Punkt 22) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem hohen Gemeinderat den 
Stromliefervertragsentwurf von der Energie Steiermark für die Lieferung von 
elektrischer Energie für die Anlagen der Marktgemeinde Halbenrain zur Kenntnis. 
Nach eingehender Diskussion hat der Gemeinderat über Antrag von Bürgermeister 
Ing. Raphael Scheucher einstimmig beschlossen, den vorliegenden Stromliefervertrag 
vom 02.09.2024 für den Lieferzeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 anzunehmen. 
 
zu Punkt 23) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat das 
Ausschreibungsergebnis für das Darlehen für die WVA BA 10 Donnersdorf in der Höhe 
von € 220.000,00 zur Kenntnis. 
 
Unternehmen Zinsen % fix Bindung 

Jahre 
Zinsen % 
variabel 

Laufzeit 
Jahre 

Tilgung Ende Gesamttilgung 
in Euro 

Raiffeisenbank Region 
Radkersburg 

2,950 5 3,750 15 Halbjährlich 30.11.2039 € 282.041,79 

Raiffeisenbank Region 
Bad Radkersburg 

  3,750 15 Halbjährlich 30.11.2039 € 290.685,04 

Steiermärkische Bank 
und Sparkasse 

k.A.  3,947 15 Halbjährlich 31.12.1939 € 283.767,59 

HYPO 
Niederösterreich 

2,946 5 3,908 15 Halbjährlich 31.12.2039 € 286.929,60 

HYPO 
Niederösterreich 

  3,908 15 Halbjährlich 31.12.2039 € 293.189,40 

 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, das Darlehen an die Raiffeisenbank Region Radkersburg mit 
einer 5-jährigen Fixzinsbindung (2,950 %), wobei ab dem 6. Jahr ein variabler Zinssatz 
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zur Anwendung kommt, mit einer halbjährlichen Tilgung bei einer Gesamtlaufzeit von 
15 Jahren zu vergeben.  
 
zu Punkt 24) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, den vorliegenden Abstattungskreditvertrag mit dem IBAN: 
AT45 3831 2036 0600 0137 für das Projekt Wasserversorgungsanlage BA 10 
Donnersdorf, GZ: 850/WVA-BA10/2024 mit der Raiffeisenbank Region Radkersburg 
eGen, Halbenrainer Straße 2, 8490 Bad Radkersburg anzunehmen. Der 
gegenständliche Abstattungskreditvertrag ist dem Protokoll als Beilage C) 
angeschlossen. 
 
zu Punkt 25) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig die die Umbuchung von € 233.547,16 von Rücklage Kanal 1 (ZW 19) auf 
Rücklage Kanal (ZW 18) RB Sparbuch AT80 3831 2000 3607 2908 aufgrund der 
Auflösung RB Sparbuch AT19 3812 8000 3006 9074 Kanal 1 (ZW 19) und der 
Zusammenführung der Rücklagen beschlossen. 
 
zu Punkt 26) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig die Rücklagenzuführung von € 87.224,00 aufgrund des Zuschusses vom 
Land Steiermark „Zukunftsfonds Elementarpädagogik“ auf die Rücklage 
Elementarpädagogik (ZW 26) RB Sparbuch AT 83 3831 2000 3608 0711 beschlossen. 
 
zu Punkt 27) 
Der Gemeinderat hat über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher 
einstimmig beschlossen, dass gemäß § 40 Abs. 5 Stmk. Gemeindeordnung 1967 idgF 
der Antrag an die Steiermärkische Landesregierung gestellt wird, die Angelegenheiten 
der örtlichen Baupolizei betreffend gewerbliche Betriebsanlagen und die zuständige 
Bezirkshauptmannschaft zu übertragen. 
 
Die Übertragung soll umfassen: 

1. Die Verfahren zur Erteilung der Baubewilligung gemäß § 19 und § 20 des 
Steiermärkischen Baugesetzes – Stmk. BauG sowie die Behandlung von 
Mitteilungen von meldepflichtigen Vorhaben gemäß § 21 Stmk. BauG, 

2. die Angelegenheiten der Baudurchführung und Bauaufsicht sowie 

3. die baupolizeilichen Maßnahmen. 

Von der Übertragung ausgenommen sind die Angelegenheiten des § 7 Abs. 3 und 6, § 
11 Abs. 4 und § 18 Stmk. BauG. 

Die Übertragung gilt für bauliche Anlagen, für die eine gewerbebehördliche 
Genehmigung erforderlich ist. 
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Besteht eine Betriebsanlage aus mehreren baulichen Anlagen, so gilt die Übertragung 
auch für alle baulichen Anlagen, die mit der gewerbebehördlich 
genehmigungspflichtigen Betriebsanlage in einem funktionalen Zusammenhang 
stehen. 

Bei einer Mischnutzung gilt die Übertragung nur, wenn die erfassten baulichen 
Anlagen überwiegend gewerblichen Zwecken dienen. Die überwiegende 
Zweckwidmung ist anhand der beabsichtigten Nutzflächen, bei gleichen Nutzflächen 
anhand der Kubaturen, zu beurteilen. 

 

zu Punkt 28) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat überschlagsmäßig 
den 1. Nachtragsvoranschlag 2024 der Marktgemeinde Halbenrain zur Kenntnis. 
 
Der 1. Nachtragsvoranschlagsentwurf 2024 wurde zwei Wochen hindurch im 
Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die mit der Anschlags- und 
Abnahmeklausel versehene Kundmachung ist beigefügt. Schriftliche Einwendungen 
zum 1. Nachtragsvoranschlagsentwurf 2024 wurden keine eingebracht. 
Nach eingehender Beratung des vom Bürgermeister erstellten 1. 
Nachtragsvoranschlagsentwurfes 2024 hat der Gemeinderat über Antrag von 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig beschlossen: 
 

I.  Festsetzung des 1. Nachtragsvoranschlages 2024: 
 
 
Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wurde wie folgt festgesetzt: 
 
Ergebnishaushalt: 
 

Angaben in Euro (Voranschlag) 

MVAG 
Ebene 

MVAG 
Code 

Mittelverwendungs- und -
aufbringungsgruppen (1. Ebene) 

VA 24+NVA1 VA 2024 1. NVA 

SU 21 Summe Erträge 4 163 100,00 3 620 700,00 542 400,00 

SU 22 Summe Aufwendungen  4 751 000,00 4 441 300,00 309 700,00 

SA 0  SA0 (0) Nettoergebnis (21 - 22)  -587 900,00 -820 600,00 232 700,00 
SU 23 Summe Haushaltsrücklagen 587 900,00 820 600,00 -232 700,00 

SA 00 SA00 

Nettoergebnis nach Zuweisung und 
Entnahmen von 
Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - 
SU23) 0,00 0,00 0,00 

 
 
Finanzierungshaushalt: 
 

Angaben in Euro (Voranschlag) 
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MVAG 
Ebene 

MVAG 
Code 

Mittelverwendungs- und -
aufbringungsgruppen (1. Ebene) 

VA 24+NVA1 VA 2024 1. NVA 

SU 31 Summe Einzahlungen operative 
Gebarung 3 985 300,00 3 382 500,00 602 800,00 

SU 32 
Summe Auszahlungen operative 
Gebarung 3 374 100,00 2 982 300,00 391 800,00 

SA 1 SA 1 
Saldo (1) Geldfluss aus der 
Operativen Gebarung (31 - 32) 611 200,00 400 200,00 211 000,00 

SU 
33 

Summe Einzahlungen investive 
Gebarung 189 000,00 429 100,00 -240 100,00 

SU 34 
Summe Auszahlungen investive 
Gebarung 741 900,00 619 900,00 122 000,00 

SA2 
SA2 

Saldo (2) Geldfluss aus der 
Investiven Gebarung (33 - 34) -552 900,00 -190 800,00 -362 100,00 

SA3 
SA3 

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo 
(Saldo 1 + Saldo 2) 58 300,00 209 400,00 -151 100,00 

SU 
35 

Summe Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 220 000,00 0,00 220 000,00 

SU 
36 

Summe Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 298 300,00 299 000,00 -700,00 

SA4 
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der 

Finanzierungstätigkeit (35 - 36) -78 300,00 -299 000,00 220 700,00 

SA5 SA5 
Saldo (5) Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen Gebarung 
(Saldo 3 + Saldo 4) -20 000,00 -89 600,00 69 600,00 

 
zu Punkt 29) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher bringt dem Gemeinderat überschlagsmäßig 
den 1. Nachtrag zum mittelfristigen Finanzplan für die Jahr 2025 bis 2028 der 
Marktgemeinde Halbenrain zur Kenntnis.  
Nach eingehender Diskussion hat der Gemeinderat den 1. Nachtrag zum 
mittelfristigen Finanzplan der Marktgemeinde Halbenrain für die Jahre 2025 bis 2028 
über Antrag von Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher einstimmig genehmigt.  
 
zu Punkt 30.1) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass der Hochwasserschutz bei der 
Betriebszufahrt Ladenhauf-Lieschnegg von der Baubezirksleitung Südoststeiermark 
fertiggestellt wurde. Für die Lagerung der Hochwassersperren soll noch ein 
geeigneter Platz gesucht werden. 
 
zu Punkt 30.2) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass die Kleinflächensanierung der 
Gemeindestraßen durch die Firma Klöcher Bau GmbH in der Kalenderwoche 40 
abgeschlossen werden. 
 
zu Punkt 30.3) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass sich die neu errichtete 
Wasserleitung in der KG Donnersdorf bereits in Betrieb befindet. 
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zu Punkt 30.4) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass der Schulbetrieb gut 
angelaufen ist und die neue Mitarbeiterin Lisa Maria Gerhardter im Reinigungsdienst 
der Volksschule gut angekommen ist. 
 
zu Punkt 30.5) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass der Pfarrkindergarten unter der 
neuen Leiterin Frau Veronika Weiß ebenfalls gut gestartet ist. 
 
zu Punkt 30.6) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass die Staubfreimachung des 
Teilstückes beim „Bahnbegleitweg“ in der KG Halbenrain durch die Firma Klöcher Bau 
GmbH erfolgt ist. 
 
zu Punkt 30.7) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher ersucht die Gemeinderäte, welche bei der 
Nationalratswahl am 29.09.2024 in den Wahlkommissionen tätig sind um pünktliches 
und verlässliches Erscheinen. 
 
zu Punkt 30.8) 
Bürgermeister Ing. Raphael Scheucher berichtet, dass am 09. Oktober 2024 eine 
landesweite Blackout-Übung von 14.00 bis 20.00 Uhr stattfindet. 
 
zu Punkt 30.9) 
Vizebürgermeister Thomas Stacher berichtet, dass ein neues Bildungsjahr der Eltern-
Kind-Bildung im steirischen Vulkanland gestartet ist. Weiters berichtet 
Vizebürgermeister Thomas Stacher, dass das Bildungsprogramm der Marktgemeinde 
Halbenrain bereits an alle Haushalte ausgesendet wurde. Vizebürgermeister ersucht, 
dass die Veranstaltungen auch durch die Mitglieder des Gemeinderates überörtlich 
beworben werden sollen. 
 
zu Punkt 30.10) 
Vizebürgermeister Thomas Stacher berichtet, dass der Kindergemeinderat 2.0 mit 
seinem 1. Workshop am 07.10.2024 startet. 
 
zu Punkt 30.11) 
Gemeinderat Palz Wolfgang berichtet, dass der „Halbenrainer Herbst“ mit seinen 
Sonntagsveranstaltungen am 06.10.2024 startet. 
 
Ende: 20.00 Uhr 


